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AenderungvonWienerSteuergesetzen .
In der heutigen Sitzung der Landesregierung wurdenvier

Steuergesetzeeingebracht ,die amnächstenFreitag vomLandtagverabschie¬
det werdensollen .Daserste Gesetzbetrifft eine AenderungderBodenwert¬
abgabevomverbautenGrund. DerInhalt desEntwurfesist identischmit
denBestimmungen,die in der Realsteuervorlageder Gemeindeenthaltenwa¬
ren ,die vor einigenMonatenzur Beratungstand .DieBodenwertabgabe,die
gegenwärtig von den Häusern eingehoben wird ,deren Grundwert mindestens
300 Kronen pro Quadratmeter beträgt ,soll nunmehrerhöht und aufalle
Häuser ausgedehnt werden ,die einen Grundwert von mindestens 100 Kronenpro
Quadratmeterhaben.EinzweiterEntwurfbetrifftdieLustbarkeitsabgabe .
EineSteuernovellevomSommerhattebereitseingeführt ,dassdieAbgabe
dort ,wo Eintrittspreise bestehen ,von den Besuchern direkt eingehoben

werdenkann .DieseBestimmungsoll nunmehraufVeranstaltungenausgedehnt
werden ,die abgabepflichtig sind und bei denen keine Eintrittspreise ein¬
gehobenwerden ,sonderndie SteuerbisherimWegeeinesPauschalesgezahlt
wurde .Ein drittes Gesetzbetrifft die Nahrungs -oderGenussmittelabgabe .
Bekanntlichist kürzlich eineVerordnungder Bundesregierungerschienen,
die das Ermächtigungsgesetzdes Bundesaufgehobenhat ,auf Grunddessen
dasWienerLandesgesetzbetreffenddie Nahrungs- oderGenussmittelabgabe
beschlossen wordan ist . DieFrage ,ob nach Eufhebung des Ermächtigungs¬

gesetzesdesBundesdieEinhebungderWienerSteuerunzulässiggeworden
soi ,könntenurder Verfassungsgerichtshofentscheiden .DerGesetzent¬
wurf ,denStadtratDr .Dannebergheuteeingebrachthat ,bezweckt ,biszu
einer solchenEntscheidungdie weitereEinhebungder Nahrungs -oderGe¬
nussmittelabgabefürLuxusbetriebe( Bars ,Nachtlokaleetz . )undfürlust-¬
barkeitsabgabepflichtige Veranstaltungen sicherzustellen .Für diese ist
nämlichauchimJahre 1930die Steuer vomVerfassungsgerichtshofauch
ohnobundesgesetzlicheErmächtigungnicht als unzulässig erklärt worden.
Das vierte Gesetz betrifft dic Steuer auf Gas und elcktrischen Strom .Die
Steuersätzesollen nicht geändertwerden ,jedochsoll die Steuer ,diebisher
eine Zwecksteuerfür den Ausbauvon Wasserkräften war ,nunmehrwie diean¬
deren Steuern für eigene Zweckeder Gemeindeeingehobenwerden .

AnfechtungvonNotverordnungendurchdieWienerLandesregierung.
DieWienerLandesregierunghat in ihrer heutigenSitzung

den Beschlussgefasst ,zweiin der letzten Zeit erschieneneNotverordnungen
der Bundesregierung ,die auf GrunddeskriegswirtschaftlichenErmächti¬
gungsgesetzeserlassenwordensind ,gemässArtikel139desBundes-Verfassungs¬
gesetzesbeimVerfassungsgerichtshofanzufechten .Angefochtenwerdendie
VerordnungbetreffenddieVerpflichtungderGemeindeWienzurLeistung

eines Lastenbeitrages an den Bundund die Verordnungbetreffend dieWie¬
ner Nahrungs -undGenussmittelabgabe .

SchliessungderWienerstädtischenSommerbäder.
Mit Ausnahmedes StrombadesAspernbrückewerdendieWiener

städtischenSommerbäderunddasStadionbadabkomnendenMontaggeschlossen .
DerletzteBadetaginderheurigenBadesaisonist übermorgen,Sonntag.
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